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 Veröffentlicht am 28.03.1996

Norm

StGB §222 Abs1

Rechtssatz

Das Tatbestandsmerkmal der "rohen Mißhandlung" besteht in einer Tätlichkeit gegen das Tier, die auf Grund der

Intensität und des Ausmaßes der Handlung sowie der dem Tier zugefügten Schmerzen in Verbindung mit dem Fehlen

eines vernünftigen und berechtigten Zwecks eine gefühllose Gesinnung des Täters erschließen läßt.
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